
815 Reservist

Leitungsorganen planmäßig gebil
dete materielle und finanzielle Mit
tel für die Sicherung des Reproduk
tionsprozesses bei unvorhergesehe
nen Störungen. Sie existieren als ma
terielle Sicherheitsbestände be
stimmter wichtiger industrieller 
Rohstoffe, Ausrüstungen und Kon
sumgüter sowie als finanzielle Mit
tel. Die staatlichen R. erhöhen die 
Anpassungs- und Leistungsfähigkeit 
der Volkswirtschaft und sichern die 
erforderliche Beweglichkeit der Pro
duktion. 2. innerbetriebliche Pro- 
duktions-R.: nicht genutzte Mög
lichkeiten des Betriebes, eine Pro
duktionserhöhung, Qualitätsverbes
serung oder Kostensenkung zu er
zielen. Diese R. werden insbeson
dere durch Verbesserung der Pro
duktionsorganisation, der Techno
logie, durch Entwicklung und bes
sere Ausnutzung der vorhandenen 
Technik, Vervollkommnung der 
Leitungsmethoden, Erhöhung der 
Qualifikation, Organisierung des 
sozialistischen Wettbewerbs, An
wendung ökonomischer Hebel, Sen
kung der Materialverluste usw. er
schlossen. 3. territoriale R.: nicht 
genutzte ökonomische Möglichkei
ten im Bereich der örtlichen Staats
organe (in den Bezirken, Kreisen, 
Städten und Gemeinden). Das kön
nen sein: natürliche Vorkommen 
(Kies, Lehm u. ä.), Produktionska
pazitäten (ungenutzte oder zweck
entfremdete Produktionsstätten, La
gerräume, Maschinen u. ä.), Arbeits
kräfte, die in für sie geeigneten Be
reichen des Arbeitsprozesses einge
setzt werden können. Für die mög
lichst umfassende und zweckent
sprechende planmäßige Nutzung 
dieser örtlichen R. tragen die örtli
chen Volksvertretungen und deren 
Räte die Verantwortung. Die inner
betrieblichen und die territorialen R. 
sind Gegenstand der Plandiskussion 
und der Verpflichtungsbewegung 
(z. B. Fondsrückgabe) der Kombi
nate und anderen Wirtschaftseinhei
ten bzw. der örtlichen Staatsorgane.

Reservist: gedienter oder unge
dienter wehrpflichtiger Bürger der 
DDR bis zur Vollendung des 50. Le
bensjahres bzw. Offizier bis zur 
Vollendung des 60. Lebensjahres, 
der entsprechend dem —<• Gesetz 
über den Wehrdienst in der Deutschen 
Demokratischen Republik zur Re
serve der —♦ Nationalen Volksarmee 
gehört. Während der Mobilma
chung und im Verteidigungszustand 
zählen alle Wehrpflichtigen bis zur 
Vollendung des 60. Lebensjahres 
zur Reserve der NVA. Zur Gewähr
leistung einer ständig hohen Kampf
kraft sowie Gefechts- und Mobilma
chungsbereitschaft können die R. 
zum R.enwehrdienst herangezogen 
werden, der folgende Arten umfaßt: 
R.enausbildung (für Wehrpflichtige, 
die noch keinen aktiven Wehrdienst 
geleistet haben), R.enqualifizierung 
(jeweils bis drei Monate im Jahr), 
R.enübung (kurzfristig, zur Über
prüfung der Einsatzbereitschaft und 
Kampffähigkeit). Die Gesamtdauer 
der R.enqualifizierung darf bei den
jenigen Wehrpflichtigen, die mehr 
als ein Jahr aktiven Wehrdienst ge
leistet haben, 24 Monate nicht über
schreiten. Die R. sind verpflichtet, 
die Ehre und Würde eines R. zu 
wahren, sich militärpolitisch und mi
litärisch zu informieren sowie sport
lich, insbesondere wehrsportlich, zu 
betätigen. Die Organisationsform 
für den freiwilligen Zusammen
schluß der R. sind die R.enkollektive 
in Betrieben, LPG, VEG, staatlichen 
Verwaltungen u. ä. Einrichtungen. 
Ihnen obliegt die Vertiefung der mi
litärischen Kenntnisse und die Er
haltung des physischen Leistungs
vermögens, die Unterstützung der 
—<• sozialistischen Wehrerziehung der 
Jugend bei deren Vorbereitung auf 
den aktiven Wehrdienst in der NVA 
und den anderen bewaffneten Orga
nen, die Pflege der Traditionen der 
NVA und die Erziehung der gedien
ten R. zu vorbildlichen Leistungen in 
der Volkswirtschaft u. a.


